
Verpflichtung weiterer Mitglieder des Sozialausschusses

I. Beschlussantrag

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

III. Handlungsalternative

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Keine.

Der Landrat

Beratungsunterlage 2024/155
Kreissozialamt
Bulling, Alexander
07161 202-4100
a.bulling@lkgp.de

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Sozialausschuss 08.10.2024 öffentlich Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Nach § 26 Abs. 1 der Landkreisordnung verpflichtet der Landrat die Mitglieder des
Sozialausschusses, soweit sie nicht Mitglieder des Kreistages sind, in der ersten
Sitzung öffentlich auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten.

Die Verpflichtungserklärung hat folgenden Wortlaut:

„Ich gelobe Treue der Verfassung,
Gehorsam den Gesetzen
und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten.
Insbesondere gelobe ich,
die Rechte des Landkreises gewissenhaft zu wahren,
sein Wohl und das seiner Einwohner nach Kräften zu fördern.“

Keine.
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung

1 2 3 4 5

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht
berührt


